
Aktuellste Version

Seite 1 von 2

Stadt Bitterfeld-Wolfen
Stadtrat

Beschlussantrag Nr. : 236-2022

aus öffentlicher Sitzung

Einreicher: Ortsbürgermeister Stadt Wolfen
Verantwortlich für die Umsetzung: Oberbürgermeister
Budget/Produkt:

Beratungsfolge

Gremium Termin J N E

Ausschuss für Recht, Ordnung, Verkehr und
Bürgeranfragen

07.02.2023

Haupt- und Finanzausschuss 09.02.2023

Stadtrat 15.02.2023

Ortschaftsrat Wolfen 26.04.2023

Ausschuss für Recht, Ordnung, Verkehr und
Bürgeranfragen

02.05.2023

Haupt- und Finanzausschuss 04.05.2023

Stadtrat 10.05.2023

Beschlussgegenstand:
Pilotprojekt Videoüberwachung öffentliche Anlagen

Antragsinhalt:

Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen stellt fest, dass das kommunale Eigentum im Bereich/am Umfeld
Bahnhof Wolfen durch Graffiti-Tags und Vandalismus in besonderer Weise beeinträchtigt ist.

Der Stadtrat der Stadt beauftragt den Oberbürgermeister, bis zum 30.07.2023 30.09.2023 die Vorbereitungen
für eine notwendige eventuelle Videoüberwachung im Bereich des Umsteigepunktes Bahn/Bus am Bahnhof
Wolfen installieren zu lassen zu organisieren.
Dazu ist mit der Deutschen Bahn bis zum 30.08.2023 eine entsprechende Vereinbarung zu treffen.
Die Videoüberwachung wird als Live-Übertragung in ein Lagezentrum o. ä. ausgeführt. Ebenfalls wird bis zum
30.09.2023 eine Datenschutz-Folgenabschätzung nach Art. 35 DSGVO durchgeführt.

Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beauftragt den Oberbürgermeister, den Bereich Bahnhof Wolfen bis
zum 30.09.2023 täglich in der Zeit von 18:00 - 6:00 Uhr von einem Wachschutz oder dem Ordnungsamt in
möglichst kurzen Zeitintervallen bestreifen zu lassen.

Der Oberbürgermeister wird weiterhin beauftragt, erfasste oder gemeldete Graffiti-Tags innerhalb von zwei
Tagen nach Bekanntwerden entfernen zu lassen, um der Broken-Windows-Theorie entgegenzuwirken.
Gleiches gilt für sämtliche weitere Schäden o. ä. (z. B. demolierte Fahrräder) in diesem Bereich.

17.05.2023
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Begründung:

Die derzeitige Situation im Bereich Sicherheit und Ordnung in der Stadt Bitterfeld-Wolfen ist nicht
zufriedenstellend. Sachbeschädigungen und Vermüllungen nehmen zu.
Als Versuchsprojekt sollte der Umsteigepunkt überwacht werden, um daraus Schlussfolgerungen
für weitere Projekte zu ziehen.

Der Ortschaftsrat Wolfen hat den Ortsbürgermeister in der Sitzung am 16.11.2022 durch Beschluss 222-2022
zur Einreichung dieses Beschlussantrages legitimiert.

Grundlagen für den Beschlussantrag (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse):

KVG LSA
Hauptsatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst
(Beschlussnummer-Jahr)? 222-2022

Welche Beschlüsse sind
a) zu ändern? keine
b) aufzuheben? keine
(Beschlussnummer-Jahr)?

Die Behindertenfreundlichkeitsprüfung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (EU-, Bundes- und
Landesrecht)

wurde durchgeführt
ist nicht notwendig

Welche finanziellen Auswirkungen ergeben sich:
a) Untersachkonten:
b) Maßnahmenummer (bei Investitionen):
c) Betrag in € einmalig:
d) Folgekosten in € nach Jahresscheiben:

Unterschrift der Einreicherin/des Einreichers zur
Vorlagennummer: 236-2022

Anlagen:
keine


